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23.Feber 1952 

In Beantwortung der Anfrage der Abg.Dr.P f e i f e r und Genossen, 

betreffenddio Führung der im Deutschen Reiche und in der Bundesre~~blik 
Deutschland' el'\Vorbenen aka.demischen Grade in der Republik Österreioh, gibt 

Bundesminister für Unterricht Dr. K 0 1 b folgendes bekannt: 

tlVor dem 13.3.1938 galten in Österreioh zunächst die Bestimmungen 

del:f Erla.sses des Ministers für Kultus und Unterrioht vom 6.6 .. 1850, RGBl. 

Nr.240/1850. Grundsätzlich wurde von jedem Inhaber eines ausländisohen 

a.kad6Jlllisohen Grades die Nostrifikation desselben verlangt, doch 'WUrde die 

Führung dUrch Ausländer stillschweigend geduldet. Durch die Verordnung 

des Bundesministers für Unterricht über die Führung von im Deutsohen Reioh 

erworbenen akademisohen Graden im Bundesstaate Österreioh, BGB1.Nr.424/1937, 

wurde die Führung einiger deutsoher akademischer Grade Inländern, Angehöri­

gen des Deutsohen Reiohes und aller anderer Staaten (auf Staatenlose 

wurde kein Bedaoht genommen) gestattet. Ausser der Führung des Grades wurden 

keinerlei weitere Reohte zugestanden. 

Während der Zeit der deutsohen Okkupation Österreichs galt das 

Gesetz über die Führung akademischer Grade vom 7.7.1939, Deutsches Reiehs­

gesetzblatt I, Seite 985. 

Mit der Aufhebung aller deutschen Reohtsvorschriften ~uf dem Gebiete 

des Hochsohulwesens duroh die l6.Kundmachung über die Aufhebung von Reohts­

vorsohr1~ten des Deutsohen Reiohes, StGB1.Nr. 75/1945, wurden alle österrei­

chischen Hochschulvorsohriften wieder in Geltung gesetzt. Das in den oben 

·erwihntan österreiohiaohen Vorschriften enthaltene generelle Verbot, aus1äti-o 

disehe akademisohe Grade (mit Ausnahme einiger reichsdeutscher) zu 

führen, aber war nioht befriedigend; denn die älteren Vorschriften reichten 

nicht aus, um die duroh die Kriegs- und Naohkriegsereignisse entstandene 

Situation zu bereinigen. Waren doch zahlreiche Träger nicht nur reiohs­

deutsoher, sondern auoh anderer ausländischer akademisoher Grade naoh 

Österreioh versohlagen worden und zahlreiohe Österreioher genötigt gewesen, 

an Hoohsohulen des Deutsohen Reiohes oder von ihm okkupierter Länder zu stu­

dieren. Eine Neuregelung des Reohtes zur Führung ausländisoher akademischer 

Grade ersohien demnaoh notwendig. 
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Dt'lrch d.ie Ve:corcLrmng 'über die Fü.h:;:'tl~g ausländischer akademisch.er 

Grade; StGBl!)N'ro 79/1945;> seIlten die wohlerwor'oe~1e:n Rechte der an österrei­

chischen Hochsohulen grüna~ich au.sgebHdetel1 öste::-reichischel'l Akademiker 

gegen eint3 Inflaticn ausläl:discher Ti tel gesohützt werden" :::lie Verord::lung 

hat daher die auf Grand der älteren östurreichisGhcm und reichsdeutschen 

Vorschriften erworbenen indiv:i.duellen Rechte zur I1uhr1..1ng a:tsländ.isüher 

akademischer Gr'ade besGitig"t und die ganze Mat·erie neu garagel t/l 

2) Österreichi.sche Staatsbürgo:c und sonstige Personen, die 

in Öste:::l'oich ihrendauernde~l Auf8nthal t nehmon, ;;:;ind zur Nostrifikation 

nur verpflichtet, wen...'11 :'hr ausländischer akademi.soher Grad mit einem inlän­

dischen vBrwechselt wer.den k~~n (§ 1 Abscl bzw~§ 2 Abs~2). 

2) DagegGn ist eine Nostr::'fikat~.ol'l nicht notwendig, wenn es sich 

um einGl1 a.kademisohen Grad handelt, der VO:'1 ;:5r.;terrGichischen Hochschulen 

nicht verliehen wirdo (§ 1 Abs~l im Zusa~~enha~~ mit § 1 der Verordnung 

über die Führung inländischer akademischer Grade; StGB1 0 NrQ 78/45)c 

~) Ausländer, d;~.e sich nur vorübergohend ia Österreich aufhalteu, 

unterlieg8n hinsich.tlich dG:t' Führung ausländisoher akademischer Grade keine~ 

lei Beschrälilimgen.t auch wenn ihr akademischer:- Grad mit inländischen Graden 

verwechselt werden könnte ,::§ 2 .Abs~l)e 

Es ergibt sich daher, dass die Führung a1ll.s1ändischer akademischer 

Grade auch ohne Vorliegen der Reziprozität zu anderen Ländern zugelassen 

ist, wenn es sich um einen akadomischen Grad lJ.~nd,elt.g der an östeI':r-eichischen 

Hochschulen nicht verliehen wird, oder der Träger sich nur vorübergehend in 

Österreich aufhält. Das gleiche gilt im Hinblio~c auf die Verordn'.lng r=!·i;GB1;, 

Nr~ 79/1945 von den a.k:ad.omisi:"hon Graden~ die a1.~f Grund der Verordnung 

BGBl"Nr,~424/l937 '~nd deD Gesetzes vom 70 6,,1939 1 De:.:i.tsches Reichsgc~;~tz-

blatt I, 'Sei te 985 1 bis 90701945 im Gebiete der österreichischen Republik 

zugelas s an VTC'.:rm:", 

Gerne werde ieh jedoch bereit sein" im Rahmen von in-ternationalen 

Ubereir~ouwen Vorsorgo zu t=effen1 dass hinsioh~lich der wiscenschaftliohen 

Voraussetzungcm gleiohwer"tj,ge akad.emische GJ.~ad'3 bei reziproke:::l Vorschriften 

in Österreich geführt werden dü:rfen~ Ein derart.i.gGs Überd.nkommen wurde 

mi t Fra.nkrei'~h im Ariiike:!. 10 deo öDte::,'raichi.sch·"'f:;:al1.z(~s::'.schel1 Kuliiurabkomme:.1,s, 

BGBl c Nr" 220/194 7 ~ angebahnt,) TI 
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